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LITERATURHINWEISE I IX

I Schwerbehindertenrecht
Basiskommentar zum Sozialgesetzbuch IX mit Wahlord-
nung.

BUNDVerlag, Frankfurt a. M. 10. Auf!. 2009, 400 Seiten, kart.,
€ 34,90.

Das Autorenteam hat seinen Basiskommentar zum Schwerbehin-
dertenrecht zwei Jahre nach Erscheinen der Voraufiage über-
arbeitet und aktualisiert.

Größere Gesetzesänderungen zu den kommentierten Vorschrif-
ten gab es in dieser Zeit zwar nicht. Jedoch hat die höchstrich-
terliche Rechtsprechung in den letzten zwei Jahren zahlreiche
offene Fragen, u. a. zum betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment nach § 84 SGB IX und zur Klagefrist bei der Kündigung
schwerbehinderter Arbeitnehmer, geklärt. Zu letzterer hat das
BAG klargestellt, dass die Klage binnen drei Wochen ab Kündi-
gung eingereicht werden muss, wenn der Arbeitgeber die
Schwerbehinderteneigenschaft und damit die Zustimmungs-
bedürftigkeit der Kündigung nicht kennt. Schließlich wird auch
die neue BAG-Rechtsprechung zu den Auswirkungen ganzjäh-
riger Krankheit auf den Zusatzurlaub für schwerbehinderte Ar-

beitnehmer gern. § 125 SGB IX ausführlich im Kommentar be-
handelt.

Die Kommentierung umfasst den 2. Teil des SGB IX, d. h., die
besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen (§ 68 bis 160 SGB IX). Darunter fallen u. a. Regelungen
zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, zur Beschäf
tigungspflicht der Arbeitgeber und evt!. Zahlung der Ausgleichs-
abgabe, zum Sonderkündigungsschutz, zur betrieblichen Präven-
tion sowie zu Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten des Be-
triebs-/Personalrats bzw. der Schwerbehindertenvertretung. Da-
rüber hinaus haben die Autoren aus dem 1. Teil des SGB IX auch
die §§ 1, 2 und 63 SGB IX kommentiert, in denen sich allgemei-
ne Regelungen zu den Zielen des Gesetzes, zum Begriff der
(Schwer)Behinderung sowie zum Klagerecht der Behinderten-
verbände finden.

Von praktischem Nutzen ist die im Anhang abgedruckte "Wahl-
ordnung Schwerbehindertenvertretungen" . Diese regelt die Vor
bereitung und Durchführung der Wahlen zur Schwerbebinder-
tenvertretung, die turnusgemäß alle vier Jahre stattfindet. Die
nächsten regelmäßigen Wahlen stehen damit 2014 an.

Wer sich als juristischer Berater mit dem Schwerbehinderten-
recht zu befassen hat, findet in dem vorliegenden Kommentar ei-
ne nützliche Hilfe, in der die komplizierte Materie verständlich
und auf dem neu esten Stand aufbereitet ist.
Kristina Huke -==-J
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